
Kaul zu dem Ergebnis, daß die Rechtsprechung des 
Reichsgerichts kein Ergebnis nazistisch-administrativer 
Manipulierung war (S. 240 ff.). Er führt dazu Beispiele 
an, in denen in den seit dem 1. Oktober 1942 heraus
gegebenen internen „Richterbriefen“ des Reichsjustiz
ministeriums Entscheidungen des Reichsgerichts als 
Vorbild für die unteren Gerichte propagiert wurden.
Man muß der Schlußfolgerung des Verfassers zustim

men, daß das Reichsgericht sich zum Mittäter der nazi
stischen Verbrechen machte, indem es die völlige Auf
lösung der Rechtsordnung durch den Nazismus duldete 
und auf diese Weise mit seiner Autorität das nazistische 
Terrorsystem legalisierte (S. 259). Diese Tatsachen an
stelle der bisherigen Legenden über das „unparteiische 
Reichsgericht“ bewiesen zu haben ist das Verdienst 
des vorliegenden Buches.

Materialien der Plenen der Bezirksgerichte_______________________

Zur Gestaltung der Informationsbeziehungen
zwischen den örtlichen Volksvertretungen und den Kreisgerichten
Aus dem Bericht des Präsidiums an das Plenum des Bezirksgerichts Dresden vom 5. Mai 1971

Die effektive Gestaltung der Informationsbeziehungen 
zwischen den Kreisgerichten und den örtlichen Volks
vertretungen und ihren Organen setzt voraus, daß die 
Arbeit der Kreisgerichte in die gesamtstaatliche 
Leitung eingeordnet wird. Dazu ist es erforderlich, 
daß die Arbeitspläne der Kreisgerichte nicht nur mit 
den Planvorgaben des Bezirksgerichts, sondern auch 
mit den Arbeitsplänen der Volksvertretungen und 
ihrer Räte abgestimmt werden. Die Kreisgerichte müs
sen dabei beachten, daß
— die Informationen an die Volksvertretungen inhalt

lich so gestaltet werden, daß diese sie unmittelbar 
in ihrer Leitungstätigkeit verwerten können,

— die Informationen — zeitlich und organisatorisch 
abgestimmt auf die Planung der Volksvertretun
gen — rechtzeitig übermittelt werden.

Die analytischen Leitungsinformationen der Kreisge
richte dürfen also die Probleme der Kriminalitäts
vorbeugung und -bekämpfung sowie der Überwindung 
anderer Rechtsverletzungen nicht „an sich“ darstellen, 
sondern müssen sie stets im Zusammenhang mit den 
gesellschaftlichen Bedingungen im Kreis behandeln. 
Um zu sichern, daß die Berichterstattungen oder 
Rechenschaftslegungen der Kreisgerichte vor den 
Volksvertretungen aussagekräftige Informationen ent
halten, sollten die örtlichen Organe der Staatsmacht 
den Kreisgerichten konzeptionell inhaltliche Schwer
punkte vorgeben.
Die Kreisgerichte sollten sich aber nicht auf die 
Übermittlung schriftlicher analytischer Leitungsinfor
mationen beschränken, sondern in geeigneten Fällen 
das Forum der Plenartagung der Volksvertretung 
nutzen, um die Probleme der Einhaltung und Durch
setzung der sozialistischen Gesetzlichkeit allen An
wesenden unmittelbar bewußt zu machen.
Im wesentlichen werden folgende Informationsarten 
unterschieden:
— Informationen durch die Berichterstattung von 

Direktoren oder Richtern der Kreisgerichte vor 
dem Plenum der Volksvertretung;

— Informationen durch die Übermittlung der Ergeb
nisse und Schlußfolgerungen aus Untersuchungen 
und Analysen der Rechtspflegeorgane der Kreise 
oder der Kreisgerichte bzw. einer ihrer Kammern;

— Einzelinformationen aus Verfahren, Eingaben oder 
anderen Quellen, die sich im Prozeß der täglichen 
Arbeit ergeben.

In der Stadt Dresden werden die Einzelinformationen 
grundsätzlich den Organen im Stadtbezirk übermittelt. 
In den Landkreisen sollten in erster Linie ebenfalls 
die örtlichen Organe der Staatsmacht des Kreises

Empfänger der Einzelinformationen sein. Solche Infor
mationen können aber auch den örtlichen Organen 
in wichtigen Städten und Gemeinden übermittelt 
werden.
Informationen auf dem Gebiet der komplexen Kri
minalitätsvorbeugung und -bekämpfung können nur 
dann zu wirksamen Ergebnissen führen, wenn sie auf 
gemeinsamen Untersuchungen, Analysen usw. aller 
Rechtspflegeorgane des Territoriums beruhen. Deshalb 
ist die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen 
den Rechtspflegeorganen des Territoriums — in der 
Stadt Dresden durch die Gemeinschaftsarbeit der 
Kreisgerichte mit der Stadtstaatsanwaltschaft und 
dem Volkspolizeikreisamt der Stadt — weiterzuent
wickeln. Überall sind die Pläne dazu mit den Füh
rungsdokumenten der Kreistage bzw. Stadtverordne
tenversammlung und Stadtbezirksversammlungen ab
zustimmen.
Im Januar 1971 haben die Leiter der Rechtspflege
organe der Stadt Dresden auf der Grundlage des 
Kriminalitätsvorbeugungsprogramms der Stadtverord
netenversammlung beschlossen, langfristig geplante 
und konzeptionell begründete Analysen der Recht
sprechung auszuarbeiten und die Schlußfolgerungen 
daraus der Stadtverordnetenversammlung zu über
mitteln. Am Beginn eines jeden Jahres sollen in einer " 
gemeinsamen Beratung aller Stellvertreter der Rats
vorsitzenden für Inneres der Stadtbezirke und der 
Stadt Dresden mit den Direktoren der Kreisgerichte 
und dem Staatsanwalt der Stadt die langfristig und 
planmäßig von den Rechtspflegeorganen zu erteilen
den Informationen für die Stadtverordnetenversamm
lung und die Stadtbezirksversammlungen festgelegt 
und abgestimmt werden. Dabei kann es nicht darum 
gehen, zu jedem von der Volksvertretung behandel
ten Problem eine Analyse anzufertigen. Die Rechts
pflegeorgane werden sich vielmehr auf langfristig 
vorbereitete qualifizierte Informationen zu konzen
trieren haben, und zwar auf den Gebieten, die sich 
aus der analytischen Tätigkeit der Rechtsprechung 
ergeben, zu den Schwerpunkten unserer Arbeit gehö
ren und inhaltlich den von der Volksvertretung im 
konkreten Fall behandelten Problemen entsprechen.
Für die Kreisgerichte der Stadt Dresden ist die jähr
liche Berichterstattung im Sinne des Rechtspflege
erlasses des Staatsrates (Dritter Teil, Abschn. II 
Ziff. 2) vor der Stadtverordnetenversammlung nicht 
möglich. Die Kreisgerichte haben solche Berichte nur 
vor der Volksvertretung zu erstatten, die nach dem 
Gesetz für die Wahl der Richter verantwortlich ist.
Für die Kreisgerichte der Stadt Dresden sind das die 
Stadtbezirksversammlungen (§ 51 Abs. 2 GVG). Das 
schließt jedoch nicht aus, daß die Stadtverordneten-
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